
 

  Stand 22.11.2021 
 

Voraussetzungen für die Durchführung unserer Sportangebote ab dem 22.11.2021: 

- Sport darf nur mit Genehmigung des Vorstandes nach der Unterweisung durchgeführt werden. 

- Unser Sportangebot darf nur noch nach der 2G-Regel besucht werden. Dies bedeutet, es dürfen nur 
noch geimpfte und genesene Personen die Halle betreten. Alle Kursteilnehmer werden gebeten den 
Impfnachweis, die Bestätigung einer überstandenen Infektion ihren jeweiligen Übungsleitern 
unaufgefordert zu Beginn der Sportstunde vorzuzeigen und zu jeder Einheit mitzuführen. 
Schulkinder, die 2x wöchentlich getestet werden sowie bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres haben 
weiterhin freien Zutritt zur Halle. Diese Regelung gilt auch für unsere Übungsleiter.  

- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist der Mundschutz zu tragen.  

- Einhaltung der Abstands- (2m) und Hygieneregeln. Siehe Hinweisschild im Eingangsbereich.  

- Beim Betreten der Halle die Hände desinfizieren. - Anwesenheitsliste führen und in dem 
Schlüsselraum im weißen Ordner abheften.  

- Nur symptomfreie Personen dürfen in die Halle.  

- Hilfestellung durch Anfassen, wenn erforderlich, ist erlaubt. Weiterhin auf dein Minimum 
reduzieren.  

- Umkleiden, Toiletten und Duschen sind dürfen unter Einhaltung der. Abstands- u. Hygieneregeln 
genutzt werden. Empfehlung vom Vorstand: Duscht bitte zu Hause.  

- Begegnungsverkehr zwischen den Einheiten ist zu vermeiden.  

- Geräte Auf- und Abbau ist mit wenig Personalaufwand zu verrichten. (Abstand)  

- Alle benutzen Geräte, Bälle, Terrabänder, Ablageflächen und Hilfsmittel sind nach jeder Einheit zu 
desinfizieren.  

- Interwall-Lüften, Türen zwischendurch schließen, um ein Auskühlen der Räumlichkeiten zu 
vermeiden.  

- Die Musikanlage nur mit desinfizierten Händen nutzen.  

- Tägliche Reinigung und Desinfektion der WC-Anlagen, sämtlicher Räumlichkeiten, Türklinken, 
Griffen, Lichtschalter etc.  

- Zwischen den einzelnen Übungsstunden muss 15 Minuten Zeit sein zum Desinfizieren, Lüften und 
Entlassen der SportlerInnen. Erst wenn alle Teilnehmer aus der Halle gegangen sind, dürfen die 
Teilnehmer der nächsten Gruppe die Sportstätte betreten.  

- Die Nichteinhaltung führt zur Einstellung des jeweiligen Sportangebots.  

Die Übungsleiter sind für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich. 

gez. Volker Jenner 1. Vorsitzender SV Hollingstedt     


